
- 73 - 

 

 

AMTSBLATT 
 
81. Jahrgang 
 

 
24.02.2026 

 
Nr. 5  

 
INHALT: 

  

 
 

0 
 
 
 
 

 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verfassung und Allgemeine Verwaltung 
 
Wahlbekanntmachung für die Wahl des Stadtrats und der 
Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters am Sonntag, 08. März 
2026…………………………………………………………………………… 
 
 
Landesplanung, Bauleitplanung, Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungswesen, Wasserbau und Wasserrecht 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben:             Umbau und Umnutzung eines bestehenden    
                                 Lagerraums zu Büro- und Besprechungsräumen,   
                                 Erneuerung eines Rampenvordachs, Anbau eines  
                                 Carports, Überdachung Freisitz und   
                                 Zugangsrampe, Erneuerung Vordach mit  
                                 Einhausung Absaugungsanlage sowie  
                                 Erweiterung eines Büroraums 
Bauort:              Möslstraße 27 
Fl.Nr.:              Gemarkung Westerndorf St. Peter, Flurstück 64 
Antragsnummer:  GV-2025-0388-N…………………………………….. 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben:             Antrag auf isolierte Befreiung: Einbau einer   
                                 Wohneinheit 
Bauort:              Austraße 49 
Fl.Nr.:              Gemarkung Rosenheim, Flurstück 1195/4 
Antragsnummer:   i A/B-2025-0420-N…………………………………  
 
 
Kommunalwirtschaft, Abgabenverwaltung 
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HERAUSGEBER 
Stadt Rosenheim, Dezernat III, Königstr. 24, 83022 Rosenheim Tel. 08031/365-1304)  
 
Aufnahme in den Mail-Verteiler bei der Stadt Rosenheim, Hauptamt, Königstr. 24, 
83022 Rosenheim (Tel. 08031/365-1040) oder schicken Sie Ihre Mail-Adresse an 
poststelle@rosenheim.de und Sie bekommen bei jedem Erscheinungstermin kostenlos 
eine Mail mit dazugehörigem Link. 
 
Zudem steht Ihnen das Amtsblatt der Stadt Rosenheim auf unserer Homepage unter  
https://www.rosenheim.de/politik-verwaltung/amtsblatt kostenlos zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poststelle@rosenheim.de
https://www.rosenheim.de/politik-verwaltung/amtsblatt
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0 VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben: Umbau und Umnutzung eines bestehenden Lagerraums 

zu Büro-  und Besprechungsräumen, Erneuerung eines 
Rampenvordachs, Anbau eines Carports, Überdachung 
Freisitz und Zugangsrampe, Erneuerung Vordach mit 
Einhausung Absaugungsanlage sowie Erweiterung 
eines Büroraums 

Bauort:    Möslstraße 27 
Fl.Nr.:    Gemarkung Westerndorf St. Peter, Flurstück 64 
Antragsnummer:  GV-2025-0388-N (bitte immer angeben) 
 
 
 
die Stadt Rosenheim als untere Bauaufsichtsbehörde erlässt folgenden 
 

B E S C H E I D: 
 
 
I.  
 

Das Bauvorhaben wird nach Maßgabe des Bauantrags vom 17.11.2025 Nummer  
GV-2025-0388-Nunter den in Ziffern IV. – V. aufgeführten Auflagen und Hinweisen im 
Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO genehmigt. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Erhebung einer Klage per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

https://www.vgh.bayern.de/
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fink 
 
 

II. Dieser Bescheid wird im Vollzug von Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BayBO im 
Amtsblatt der Stadt Rosenheim den Eigentümern der Nachbargrundstücke 
Fl.Nrn. 377/0, 64/4, 64/5, 64/6, 64/21, 64/22, 64/23 und 64/24 der 
Gemarkung Westerndorf St. Peter öffentlich bekannt gemacht. Die Pläne 
können bei der Stadt Rosenheim, Königstraße 24, 83022 Rosenheim, 2. 
Stock, Zimmer Nr. 228/229 nach Terminvereinbarung unter Tel. 08031 / 365-
1671 /-1672 eingesehen werden. 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben:   Antrag auf isolierte Befreiung: Einbau einer   

                                Wohneinheit 
Bauort:    Austraße 49 
Fl.Nr.:    Gemarkung Rosenheim, Flurstück 1195/4 
Antragsnummer:  i A/B-2025-0420-N (bitte immer angeben) 
 
 
 

die Stadt Rosenheim erlässt folgenden 

 

B E S C H E I D: 

 

I.  

 

Es wird nach Maßgabe des Antrages vom 02.12.2025 Nummer i A/B-2025-0420-N 
gem. Art. 63 BayBO eine isolierte Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 28 „Austraße – Pernauerstraße“ hinsichtlich der Art der Nutzung 
erteilt. 

 
 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Erhebung einer Klage per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

https://www.vgh.bayern.de/
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Arnold 

 

 

II. Dieser Bescheid wird im Vollzug von Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BayBO im 
Amtsblatt der Stadt Rosenheim den Eigentümern der Nachbargrundstücke  
Fl.-Nrn. 1195/3, 1198/7, 1198/6, 1198/5, 1198/4, 1198/3 der Gemarkung 
Rosenheim öffentlich bekannt gemacht. Die Pläne können bei der Stadt 
Rosenheim, Königstraße 24, 83022 Rosenheim, 2. Stock, Zimmer Nr. 228/229 
nach Terminvereinbarung unter Tel. 08031 / 365-1671 /-1672 eingesehen 
werden. 
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9 KOMMUNALWIRTSCHAFT, ABGABENVERWALTUNG 
 
 

H au sh a l t ss a tz u n g  
 

d e r  S tad t  R o sen h e i m  
für das Haushaltsjahr 2026 

 
 

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (FN 
BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Rosenheim folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Stadt Rosenheim für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 

1. im Ergebnishaushalt mit  
 dem Gesamtbetrag der Erträge von 288.893.160 € 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 296.866.210 € 

 und dem Saldo (Jahresergebnis) von -9.973.050 € 
   
2. im Finanzhaushalt  

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit   
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 278.716.460 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 271.572.860 € 

 und einem Saldo von +7.143.600 € 
   

b) aus Investitionstätigkeit mit  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 32.664.100 € 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 58.142.650 € 

 und einem Saldo von -25.478.550 € 
   

c) Aus Finanzierungstätigkeit mit  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 13.700.000 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 3.200.000 € 

 und einem Saldo von +10.500.000 € 
   

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -7.834.950 € 
 
 

§ 2 
 
(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungs-maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach 
dem Haushaltsplan der Stadt Rosenheim wird auf 13.700.000 € festgesetzt. 

 
(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungs-maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach 
dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 
3.300.000 € festgesetzt. 
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(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungs-maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach 
dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof wird auf 1.360.000 
€ festgesetzt. 

 
 
(4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur 

Finanzierung von Auszahlungen nach dem Vermögensplan des 
Eigenbetriebes Sondervermögen Klinikum sind nicht vorgesehen. 

 
(5) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungs-maßnahmen zur Finanzierung von Auszahlungen nach 
dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Grundstücksmanagement 
Rosenheim wird auf 28.300.000 € festgesetzt. 

 
 

§ 3 
 
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der 
Stadt Rosenheim wird auf 83.442.000 € festgesetzt. 

 
(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des 

Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 11.220.000 € festgesetzt. 
 
(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des 

Eigenbetriebes Baubetriebshof wird auf 770.000 € festgesetzt. 
 
(4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes 

Sondervermögen Klinikum werden nicht festgesetzt. 
 

(5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des 
Eigenbetriebes Grundstücksmanagement Rosenheim wird auf 57.882.000 
€ festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt: 
 
 Gewerbesteuer  400 v.H. 

 
 

§ 5 
 
(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen nach dem Haushaltsplan der Stadt Rosenheim wird auf 
50.000.000 € festgesetzt. 
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(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Stadtentwässerung wird auf 3.300.000 € festgesetzt. 

 
(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof 
wird auf 4.034.605 €  

 festgesetzt. 
 
(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Sondervermögen Klinikum wird auf 1.341.000 € festgesetzt. 

 
(5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Grundstücksmanagement Rosenheim wird auf 12.000.000 € festgesetzt. 

 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 

 

 
 
Die Regierung von Oberbayern als Rechtsaufsichtsbehörde hat die nach Art. 71 Abs. 2 
GO erforderliche Genehmigung zu dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur 
Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
 
nach dem Haushaltsplan der Stadt mit  13.700.000 € 
 
nach dem Vermögensplan des 
Eigenbetriebs Stadtentwässerung mit  3.300.000 € 
 
Nach dem Vermögensplan des 
Eigenbetriebs Baubetriebshof mit 1.360.000 € 
 
nach dem Vermögensplan des 
Eigenbetriebs Grundstücksmanagement Rosenheim mit 28.300.000 € 
 
mit RS vom 12. Februar 2026 Nr. ROB-12.2-1512.12.2_01-3-5-3 erteilt. 
 
 
 
Daneben hat sie im Rahmen des Art. 67 Abs. 4 GO die rechtsaufsichtliche Genehmigung 
zu dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
 
im Haushaltsplan der Stadt mit 83.442.000 € 
 
im Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung mit 11.220.000 € 
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im Vermögensplan des Eigenbetriebs Baubetriebshof mit 770.000 € 
 
im Vermögensplan des Eigenbetriebs 
Grundstücksmanagement Rosenheim mit 57.882.000 € 
 
ausgesprochen. 
 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt nach Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO ab dem Tag 
der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich bei der Stadt Rosenheim, Kämmerei, Königstraße 24, 83022 
Rosenheim, Zimmer-Nr. 014, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
auf. Haushaltssatzung und Haushaltsplan stehen ebenfalls im Internet unter 
www.rosenheim.de → Politik & Verwaltung → Finanzen & Haushalt → Haushaltsplan → 
Haushaltspläne zum Download bzw. zur Ansicht zur Verfügung. 

 
Rosenheim, 23.02.2026 
 

 
 

Andreas März 
Oberbürgermeister 
 

http://www.rosenheim.de/

